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5~ Gesetz : Einhebung einer Dieostgeber.abgabe; Änderung 

"· Gesetz vom 27. November 1978, mit dem das 
Gesetz über die Einhebung einer Dienstgeber

abgabe geändert wird 

Der Wiener Landtag hat besd1losscn: 

Artikel I 

Das Gesetz V<>m 24. April 1970, LGBl. für 
Wien Nr. 17/1970, über die Einhebung einer, 
Dienstgeberabgabe, wird geändert wie folgt: II 

!. Lit. c des S 3 hat zu lauten: 

Art. II des Bundesgesetzes BGB!. Nr. 342/ 
1978, und des Ausführungsgesetzes für das 
Land Wien, der Wiener Landarbeitsord
nung, LGBI. für Wien Nr. 22/1949, in der 
Fass1t111g der Wiener Landarbeitsnovelle 
1976, LGB<I. für Wien Nr. 6/1977, ein Be
sdiäftigungsverbot für werdende Mütter 
und ein Beschäftigungsverbot nach der Ent
bindung besteht, Ebenso Dienstverhältnisse 
während der Zeit, für die den Dienstneh
mer-innen nadt diesen gesetzHchen Bestim
mungen ein K.arenz.urlaub gewährt wjrd." 

3. Der Abs. 2 des § 6 hat zu lauten: 
„c) Dienstverhältnisse im Sinne des § 16 Abs. 3 ! 

und 4 Behindertengesetz, LGBI. für Wien i „(2) Der Abgabepflichtige hat jewei,ls bis zum 
Nr. 2211966, in der Fassung der 2. Behin- 10. Feber die im vorangegangenen Kalenderjahr 
dertengem::znoveUe, LGBI. für Wien Nr. 10/ entstandene Abgabenschuld beim Magistrat 
1975, des § 6 z. 5 Opferfürsorgegesetz, schriftlidi zu erklären. In diesen Erklärungen 
BGB!. Nr. 183/1947, in der Fassung der 1 sind audi jene Dienstverh~ltnisse anzugeben, für 
25. Opferfürsorgege>etznovelle, BGB!. 

1 
die zufolge der Bestimmungen des § 3 eine Ab

N r. 613/1977, und des § 1 Invaiidenein- gabe nimt zu entriditen ist." 
stelJ.ungsgesetz 1969, BGB!. Nr. 22/1970, 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. 
Nr. 96/1975." 

2. Lit. g des § 3 hat ~u lauten: 

„g) Dienstverhältnisse während der Zeit, für 
die nach den Bestimmungen des Mutter
schutzgesetzes, BGB!. Nr. 76/1957, .in der 
Fassullß des Art. I des Bundesgesetzes BGB!. 
Nr. 342/1978, oder des Landarbeitsgesetzes, 
BGB!. Nr. 140/1948, in der Fassung des 

4. Die Abs. 3 und 4 des § 6 entfallen; der 
bisherige Abs. 5 erhält die Bezeiduiung „Abs. 3". 

Artikel II 

Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 1979 in 
Kraft; die Bestimmungen der Z. 3 des Art. I 
sind auf die nadi dem 31. Dezember 1978 ent
stehenden Abgabenschuldigkeiten anzuwenden. 
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